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Das Bachelorstudium Anglistik und Amerikanistik umfasst 108 Kreditpunkte (CP). Es 
müssen 10 Abschlussprüfungen (AP) sowie die Bachelorarbeit erbracht werden. 
 
1. Studienjahr: Folgende Module müssen belegt und mit je einer Prüfung abge-

schlossen werden: 
Language Skills I       4 x 2 SWS + 1 AP (2 CP)         11 CP 
Basic Module I    Ältere Anglistik    2 x 2 SWS + 1 AP (2 CP)           6 CP 
Basic Module II   Sprachwissenschaft   2 x 2 SWS + 1 AP (2 CP)           6 CP 
Basic Module III  Literaturwissenschaft   2 x 2 SWS + 1 AP (2 CP)           6 CP 

                       29 CP 
Für das Modul Language Skills I müssen in den folgenden Lehrveranstaltungen Be-
teiligungsnachweise erworben werden: 
Grammar I; Grammar II; Translation for Beginners; Vocabulary and Translation  
 
Das Modul Language Skills I und die Basic Modules I-III müssen mit je einer Ab-
schlussprüfung abgeschlossen werden.  
 
2. Studienjahr: Folgende Module müssen belegt und mit je einer Prüfung abge-

schlossen werden: 
Methodenmodul        2 x 2 SWS; 2 x 1 SWS + 1 AP     8 CP 
Intermediate Module Literaturwissenschaft      2 x 2 SWS + 1 AP     8 CP 
Intermediate Module Sprachwissenschaft      2 x 2 SWS + 1 AP     8 CP 
                       24 CP 
Das Methodenmodul umfasst jeweils eine Veranstaltung aus den Bereichen Sprach- 
und Literaturwissenschaft sowie zwei Übungen bzw. Tutorien zu Methoden des wis-
senschaftlichen Arbeitens. Es wird durch eine schriftliche Hausarbeit abgeschlossen, 
die allerdings nicht benotet wird. 
Das Methodenmodul sollte abgeschlossen werden, bevor die erste benotete Haus-
arbeit in einem Intermediate oder Advanced Module geschrieben wird, aber nach-
dem die Basic Modules erfolgreich abgeschlossen wurden, also vorzugsweise im 
dritten Fachsemester. Die Zulassung zu Intermediate Modules setzt voraus, dass 
die Abschlussprüfungen in den entsprechenden Basic Modules bestanden sind.  
 
2. oder 3. Studienjahr: Die folgenden Module müssen belegt und ggfs. mit einer 

Prüfung abgeschlossen werden: 
Language Skills II         4 x 2 SWS + 1 AP          13 CP 
Praxismodul          5 CP; ohne AP    5 CP 
                       18 CP 



Für das Modul Language Skills II müssen in den folgenden Lehrveranstaltungen Be-
teiligungsnachweise erworben werden: Essay Writing (2 BN), Oral Skills (2 BN). 
 
3. Studienjahr: Folgende Module müssen belegt und ggfs. mit je einer Prüfung abge-

schlossen werden: 
Advanced Module I (Literatur- oder Sprachwiss.)   2 x 2 SWS + 1 AP          10 CP 
Advanced Module II (Literatur- oder Sprachwiss.)   2 x 2 SWS + 1 AP         10 CP 
Advanced Module III (Literatur- oder Sprachwiss.)   2 x 2 SWS                  5 CP 
                      25 CP 
Die Advanced Modules können aus den Bereichen Literaturwissenschaft oder 
Sprachwissenschaft frei gewählt werden. 
Die Zulassung zu Advanced Modules setzt voraus, dass die Abschlussprüfungen in 
den entsprechenden Intermediate Modules bestanden sind. Von den vier Ab-
schlussprüfungen im zweiten und dritten Studienjahr müssen mindestens zwei in 
Form einer schriftlichen Hausarbeit abgelegt werden. Vorher ist eine Anmeldung 
zur Bachelorarbeit nicht möglich. 
Die Bachelorarbeit (12 CP) ist im Zusammenhang mit einem Intermediate Module 
oder einem Advanced Module anzufertigen. Sie kann auch auf den Erfahrungen ei-
nes Auslandspraktikums oder auf Forschungsarbeit im Ausland aufbauen. 
Die Bachelorarbeit ist in englischer Sprache abzufassen.           12 CP 
Summe aller CP:                 108 CP 

***** 
Die Prüfungen in den Basic Modules und in den Language Skills Modules werden 
zentral organisiert und zu festgelegten Terminen durchgeführt. Die Anmeldung zu 
diesen Prüfungen erfolgt durch fristgerechte Abgabe der Anmeldeformulare im 
Geschäftszimmer (s. u.). Prüfungs- und Anmeldetermine werden rechtzeitig auf der 
Homepage bekannt gegeben. 
Außerdem müssen die Prüfungen parallel zur schriftlichen Anmeldung im LSF un-
ter Zentrale Prüfungen „belegt“ werden. Studierende, die diesen Schritt versäu-
men, können leider keinerlei weitere Informationen zur Prüfung per E-Mail (z. B. 
Prüfungsort und -zeit) erhalten. 
Die Anmeldung zu allen anderen Prüfungen erfolgt individuell bei den jeweiligen Do-
zentinnen und Dozenten. 

***** 
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Friedrich-K. Unterweg / Dipl.-Übersetzerin Carmela Welge 
Prüfungsbeauftragte des Instituts für Anglistik und Amerikanistik 

Geschäftszimmer Anglistik, Geb. 23.31, Ebene 04, Raum 73 
Öffnungszeiten dienstags bis donnerstags, jeweils 9.30-14 Uhr 

 

Ihre Fragen beantworten wir gerne persönlich während unserer Öffnungszeiten 
oder per E-Mail: GZanglistik@uni-duesseldorf.de. 

 
Wir sind übrigens auch zuständig für 

Bafög-Bestätigungen und Transcripts of Records! 

mailto:GZanglistik@uni-duesseldorf.de

